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Beitragsordnung  
(gültig ab 01.01.2010) 

 

Typ Monatsbeiträge Beitrag 

1. Kinder bis 14 Jahre,  2,75 € 

2. Jugendliche Mitglieder 14 - 18 Jahre,  3,75 € 

3. Einzelmitglieder ab 18 Jahre 8,25 € 

4. Ehepaare oder eheähnliche Lebensgemeinschaften 12,75 € 

5. Familien mit Kindern unter 18 Jahre (Familienbeitrag) 15,50 € 

6. Studenten, Wehrpflichtige, Zivildienstleistende, Arbeitslose, Auszubildende und Schüler ab 18 Jahre,  
 

4,25 € 

7. Rentner / Pensionäre (Einzelmitglieder) 6,25 € 

8. Rentner / Pensionäre (Ehepaare oder eheähnliche Lebensgemeinschaften) 8,75 € 

9. Unterstützende Mitglieder 4,25 € 

10. 
Zusatzbeitrag „Rennsport“, für alle Mitglieder (Sportler), die am Rennsporttraining/Rennsport 
teilnehmen 

8,00 € 

 Jahresbeiträge Beitrag 

11. Bootsliegeplatz 45,00 € 

12. 
Wohnwagenstandplatz  
a) inklusive Eigenleistung Rasenmähen Clubgelände (gem. Rasenmähplan) 
b) ohne Eigenleistung Rasenmähen Clubgelände 

 
270,00 € 
350,00 € 

13. 

Reinigungspauschale 
Alle Mitglieder ab 18 Jahre zahlen eine Reinigungspauschale 
 
Die Reinigungspauschale wird mit den Vereinsbeiträgen im Rahmen des elektronischen 
Bankeinzugsverfahrens eingezogen. Eine Rückzahlung der Reinigungspausschale ist möglich, wenn 
sich das Mitglied an der Reinigung des Bootshauses (gem. Reinigungsplan) beteiligt. 
 
Unterstützende Mitglieder sowie Sportler und Trainer, die am Rennsporttraining/Rennsport 
teilnehmen, sind von der Zahlung der Reinigungspauschale ausgenommen. 

 
30,00 € 

 

Weitere Hinweise auf Seite 2 (bitte wenden) 

Diese Beitragsordnung wurde auf der Mitgliederversammlung am 23.01.2010 beschlossen und 

tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2010 in Kraft und ersetzt alle älteren Versionen. 

Kanu Club Wiking Bochum 1951 e.V.  

Der Vorstand 
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Seite 2 zur Beitragsordnung (weitere Hinweise)  

� Unterstützende Mitglieder sind ohne Stimmrecht bei der Mitgliederversammlung und haben keinen Anspruch 

an der Teilnahme am Sportbetrieb, insbesondere auf die Benutzung der Vereinsboote und der für den 

Sportbetrieb geschaffenen Anlagen, wie z. B. Duschen. 

� Alle Beiträge sind grundsätzlich zum Januar des jeweiligen Jahres fällig. 

� Bei Erteilung einer Einzugsermächtigung wird der Beitrag zu den in der Einzugsermächtigung genannten 

Terminen (1 April oder 1. April /1. Oktober) abgebucht. 

� Der / Die Aufzunehmende genießt einen Monat Gastrecht. 

� Die Mitgliedschaft beginnt mit dem Monatsersten, welcher der Antragstellung folgt. 

� Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Tod oder Ausschluss. Der Austritt ist nur zum Schluss eines 

Kalenderjahres möglich und muss dem Vorstand mindestens drei Monate vorher (bis zum 30.09.) 

schriftlich mitgeteilt werden. 

� Eine eventuelle Rückzahlung der Reinigungspauschale, bedingt durch die Teilnahme am 

Reinigungsdienst, erfolgt spätestens im Dezember des Beitragsjahres. Die Teilnahme am 

Reinigungsdienst für das laufende Jahr muss beim Bootshausteam bis zum 31.01. angemeldet werden. 

� Die Teilnahme / Nichtteilnahme am Rennsporttraining/Rennsport (Zusatzbeitrag „Rennsport“) für das 

Folgejahr muss jeweils bis zum 31.12. schriftlich (per Post oder E-Mail an info@kc-wiking.de) 

entschieden werden und gilt für das gesamte Folgejahr. Der Zusatzbeitrag „Rennsport“ setzt sich 

automatisch im Folgejahr fort, wenn nicht bis zum 31.12. der Fortführung widersprochen wird. 

 

Bei innerjährlichem Vereinsbeitritt ist die Teilnahme am Rennsporttraining (Beitragstyp) auf dem 

Aufnahmeformular zu kennzeichnen.  

 

Sonderregelungen hierzu sind möglich, müssen beim Vorstand (1. Vorsitzender oder Kassierer) 

beantragt werden und werden durch den Vorstand entschieden. 

� Wohnwagenplatzmiete: Der für das Folgejahr gewünschte Beitragstyp ist bis zum 31.12. dem Kassierer 

mitzuteilen. Erfolgt keine Mitteilung, wird der aktuelle Beitragstyp im Folgejahr fortgeführt. 

� Der Kanu Club Wiking Bochum ist bestrebt allen am Kanusport interessierten Menschen, 

insbesondere allen Kindern und Jugendlichen, eine sportliche Betätigung und speziell die 

Möglichkeit zur Ausübung des Kanu Rennsports zu ermöglichen. Dies soll nicht an finanziellen 

Grenzen scheitern. 

 

In begründeten Einzelfällen können auf Antrag beim Vorstand (1. Vorsitzender oder Kassierer) 

Beitragsnachlässe vereinbart werden. Diese werden durch den Vorstand beschlossen.  

Der Antrag und die getroffene Regelung werden absolut vertraulich behandelt. 

 


